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V O R W O R T 

Wie man im politischen Leben nach der Parteizugehörigkeit, der Welt-
und Lebensanschauung eines Politikers fragt, so hat man auf dem Gebiet der 
Sozialwissenschaften ein Interesse daran, genau zu wissen, von welcher 
Erkenntnistheorie ein Autor ausgeht. Es gehört darum zur Ehrlichkeit eines 
Autors, seinen erkenntnistheoretischen Standpunkt klar zum Ausdruck zu 
bringen. Diesem moralischen Imperativ zu entsprechen, ist erste Absicht 
dieses Vorwortes. 

Die Ethik, die hier zugrundegelegt wird, ist die Finalethik im Sinn des 
Thomas von Aquin. Nachdem ich mich rund 65 Jahre mit den Werken des 
Thomas von Aquin beschäftigt und seine Ethik mit anderen Entwürfen 
verglichen habe, bin ich zur Überzeugung gekommen, daß keine andere 
Ethik einen so guten Ansatz bietet, um von allgemein gültigen humanen 
Normen den logischen Weg zur sachgerechten Lösung konkreter prakti­
scher Fragen zu finden. Das Naturrecht des Thomas von Aquin unterscheidet 
sich merklich von den Interpretationen, die man bei manchen Juristen, 
Philosophen und vor allem Theologen liest. Was mich in den langen Jahren, 
da ich mich mit diesen Grundsatzfragen befasse, am meisten erstaunt hat, ist 
die Oberflächlichkeit, mit der angesehene Professoren der verschiedensten 
Fakultäten über die Naturrechtslehre des Thomas von Aquin geschrieben 
haben.1 Die grauenhafte Ignoranz manifestiert sich bereits bei der Ineins-
setzung von Thomas von Aquin mit der Neuscholastik. Thomas wird als 
"Essentialist" abgetan, ein Ausdruck, der zugleich Schimpfwort und Zeichen 
eigener Modernität sein soll. Dabei wissen die betreffenden Kritiker nichts 
von der Analogie, die zum Kernpunkt der thomasischen Normenlehre 
gehört und die weit realistischer ist als jeder denkbare Alternatiworschlag.2 

Was den Essentialismus angeht, so ist zu bemerken, daß ohne die Annahme 
der Wesensgleichheit der Menschen noch kein Ethiker ausgekommen ist 
und es auch keine allgemeingültige Menschenrechtserklärung gäbe. 
Erkenntnistheoretisch ausgedrückt: es gibt keine realistische Ethik ohne 
Abstraktion. Der Ethiker braucht einen Allgemeinbegriff, der, obwohl 
abstrakt, für alle konkreten Anwendungen real gültig ist. 

Es geht wahrhaftig nicht um die Übernahme von Details der thomasi­
schen Ethik. Was in seiner Tugendlehre steht, gehört zu einem beträchtli-

Ein typisches Beispiel hierfür ist der prominente und weltbekannte Hans Kelsen. Vgl. meinen 
Artikel "Ist Kelsen mit Aristoteles zu versöhnen?" in der Herbert Schambeck-Festschrift, hrsg. von 
HF. Köck und K. Korineck, Duncker & Humblot, Berlin, 1994. 

Vgl. hierzu: "Die analoge Erkenntnis der Normen" in: Bernd Kettern, Sozialethik und Gemein­
wohl, Die Begründung einer realistischen Sozialethik bei Arthur F. Utz, Berlin 1992, 55 ff. 
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chen Teil in die Kulturgeschichte. Entscheidend aber ist die grundsätzliche 
Einstellung, mit der Thomas von Aquin die Realität erfaßt, das heißt seine 
Erkenntnistheorie. Nur diese meine ich, wenn ich hier von der Bedeutung 
des Aquinaten für unsere Zeit spreche. 

Von der thomasischen erkenntnistheoretischen Basis aus ist der Ethiker 
gehalten, jede einzelne Handlung, die er beurteilen will, nach dem ihrem 
wesentlichen Gehalt entsprechenden Objekt und Ziel zu untersuchen. Er 
muß daher zunächst in der Erfahrung das Objekt der Handlung kennen 
lernen. Das ist die erste Etappe. Es geht um die empirisch gesicherte, aber 
vorerst über allen konkreten Anwendungen stehende Definition, die 
Aristoteles in Peri Hermeneias und Analytica und mit ihm Thomas von 
Aquin Nominaldefinition nannten. Der Ethiker beginnt also mit einer 
empirischen Analyse. In einem zweiten Schritt sucht er dann den Standort 
dieses Zieles der Handlung im Rahmen des Lebenssinnes des Menschen zu 
ermitteln. Hier überschreitet er die Grenze der Empirie, indem er bis zu den 
existentiellen Zwecken des Menschen vordringt, Erst damit steht die 
Definition einer Handlung vollends auf realem Boden. Menschliche Hand­
lungen haben immer einen moralischen Hintergrund, auch wenn ihr 
unmittelbares Objekt nicht moralischer Natur ist. Die Gentechnologie z.B. 
ist eine naturwissenschaftliche Angelegenheit. Dennoch muß der Natur­
wissenschaftler wissen, wieweit seine Versuche moralisch noch tragbar sind. 
Seine Versuche erhalten die moralische Qualität durch ihren Bezug zum 
Sinn von Schöpfung und Mensch. In allem, was ist, steckt zuinnerst eine 
Finalität. Diese zu erkennen, ist nur einer ontologisch begründeten 
Finalethik möglich. Just das ist das Grundanliegen der Ethik des Thomas 
von Aquin. 

Um das Gesagte an einem Beispiel der Ökonomie zu erklären, sei auf 
den Umgang mit dem Begriff Kapitalismus hingewiesen. Wir nennen 
gewöhnlich den Ökonomen, der das Eigentumsrecht an Kapital vertritt, 
einen Kapitalisten. Diese Benennung wird von idealistisch orientierten 
Moralpredigern benützt, um einen gierigen Gewinnhasardeur zu kennzeich­
nen. Der Finalethiker dagegen beginnt bei der Erfahrung und sucht nach der 
ursprünglichen Definition von Kapital, und zwar für den Status, in dem 
noch von keiner Eigentumsordnung gesprochen werden kann. Das ist ein 
zwar empirisch gewonnener, aber doch abstrakter Begriff: Mittel zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität im Hinblick auf die Bedarfsdeckung des 
Menschen, noch unbesehen der verschiedenen Anwendungen auf eine 
Wirtschaftsordnung. Daran schließt sich eine weitere empirische Unter­
suchung an, auf welche Weise das Kapital am nützlichsten im Sinn der 
Bedarfsdeckung aller verwaltet wird. Der Ethiker stößt dabei wie der 
Ökonom auf das Eigeninteresse. Hierbei wird der Ethiker allerdings tiefer 
loten als der Empiriker, indem er das Eigeninteresse in den Rahmen der 
Sozialnatur des Menschen stellt. Die Überzeugung des Empirikers, d.h. des 
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Ökonomen, daß das Kapital seine rationalste Allokation im privaten 
Eigentum findet, wird er philosophisch, d.h. von der Sozialnatur des 
Menschen aus argumentierend, ergänzen, daß das private Eigentum wie das 
Eigeninteresse nicht nur, wie der Ökonom vielleicht meint, im Dienst der 
größten materiellen Wohlfahrt, sondern im Dienst des umfassenden 
humanen Wohlergehens aller steht. Der Begriff der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität besagt in der Sicht des Ethikers mehr als den rein materiellen 
Erfolg der Kapitalisierung, bei der unter Umständen ein Drittel der Arbeits­
willigen aus dem Arbeitsprozeß weggespült wird. Der Ethiker legt bei 
seinen Überlegungen Wert darauf, daß sie auf lange Sicht, die allerdings 
viel weiter reicht als die des Ökonomen, auch ökonomisch ihre Recht­
fertigung erfahren. Man braucht nur auszurechnen, was eine massive 
Arbeitslosigkeit für die Gesellschaft kostet, wobei nicht nur die Über­
belastung der Arbeitslosenversicherung ins Auge zu fassen ist, sondern auch 
der Kostenfaktor der moralischen Zerstörung (Abfall des Bildungsstandes, 
Kriminalität, Drogensucht usw.) zu berechnen ist. Besonders interessant 
wäre es, die Etappen sozialethischen Vorgehens an dem in diesem Buch 
nicht behandelten Problem der Steuergerechtigkeit darzustellen. Das allge­
mein anerkannte Prinzip der Leistungsfähigkeit gehört auf die höchste 
Ebene neben das Solidarprinzip. Es wäre aber verhängnisvoll, dieses Prinzip 
zugleich als die einzig konkret praktische Regel aufzustellen, wie es oft 
geschieht. Damit würde man unter Umständen eine sozialistische Gesell­
schaft einrichten, deren Resultat der Bankrott wäre. Der Empiriker muß 
zunächst noch die Leistungswilligkeit untersuchen. Danach wird für die 
konkrete Ordnung das Solidarprinzip eingeschränkt, bildlich gesprochen, 
"gefiltert". 

Das ist in kurzen Zügen die Systematik der Wirtschaftsethik, die ich in 
diesem Buch anstrebe und die ich bei Thomas von Aquin gelernt habe. Auf 
diese Systematik lege ich hier Wert. Ich habe hierzu die entscheidenden 
Themen der Wirtschaftswissenschaft herausgegriffen, ohne auf Details 
einzugehen. Es kommt mir also einzig darauf an, einen Wegweiser zur 
systematisch-ethischen Behandlung wirtschaftlicher Fragen zu bieten, ohne 
den Anspruch, wirtschaftspolitische Fragen lösen oder die zum Teil 
beachtenswerten wirtschaftsethischen Publikationen überholen zu wollen. 
Ich bemühe mich, die Grenzen der Wirtschaftsethik zu beachten. 

Natürlich wird mancher Ökonom da und dort erklären, die typisch 
ethischen Forderungen seien de facto wegen der augenblicklichen Einstel­
lung der Gesellschaftsglieder nicht durchführbar. Ich fühle mich dann in der 
gleichen Lage wie ein Arzt gegenüber einem süchtigen Patienten. Entweder 
nimmt dieser den guten Rat an oder man überläßt ihn seinem Schicksal. Der 
Ethiker muß sich wohl oder übel damit abfinden, daß er keine Grenzmoral 
oder gar eine alle Grenzen überschreitende Moral zu schreiben vermag. 
Immerhin wird eine unverbesserliche Fehleinstellung der Gesellschaftsglie-
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der durch die sozialwirtschaftliche Entwicklung von selbst sanktioniert. Die 
Erlahmung des Sparwillens und der persönlichen Verantwortung wird über 
kurz oder lang zu einer nicht mehr erträglichen Explosion der sozialen 
Kosten führen. 

In der Zusammenstellung der BIBLIOGRAPHIE befand ich mich vor 
dem Dilemma, entweder die gesamte Literatur, die ich in den vielen Jahren 
gesammelt habe, in einem umfangreichen zweiten Band zu veröffentlichen, 
oder, was ich aus finanziellen Gründen tun muß, eine Auswahl vorzuneh­
men, an der vielleicht mancher keine Freude hat. Für die Jahre 1956-1979 
verweise ich auf meine Bibliographie der Sozialethik Bd. I-XI. Diese Litera­
tur befindet sich, mit wenigen Ausnahmen, nicht in dieser Bibliographie. 
Die davor oder danach erschienenen Bücher und Artikel habe ich mit 
meinen Mitarbeitern zwar ebenfalls bibliographisch erfaßt, jedoch nicht 
publiziert. Aus finanziellen Gründen habe ich sie hier nur in beschränktem 
Ausmaß aufnehmen können. Im Interesse der Straffung mußte darum eine 
Menge von bibliographischen Daten ausgesondert werden. Wer heute bei 
der Überflutung des Publikationenmarktes bibliographische Perfektion for­
dert, versucht, Dinge mit Händen im Unendlichen zu fassen. Die Ordnung 
der bibliographischen Daten erfolgt nach der Disposition der Bibliographie 
der Sozialethik, also nicht nach der Ordnung der im Text behandelten 
Objekte. Die Nummern beziehen sich darum nicht auf die Kapitelnummern 
dieses Buches. Unter der Nummer 1.8 (Wirtschaftsethik) befinden sich nur 
die allgemeinen wirtschaftsethischen Publikationen. Wer z.B. die wirt­
schaftsethischen Publikationen über Kapitalismus sucht, muß unter Nr. 6 
(Wirtschaftssysteme) suchen. 

Ohne die Mitarbeit meiner langjährigen Assistentin Dr. Brigitta Gräfin 
von Galen wäre dieses Buch nicht erschienen. Ihr und den vielen Wirt­
schaftswissenschaftlern und Politikern, von denen ich reiche Anregung 
erhielt, gilt mein tief empfundener Dank. 

Arthur F. Utz 
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Erstes Kapitel 

DIE WISSENSCHAFTLICHE BESCHÄFTIGUNG 
MIT DER WIRTSCHAFT 

Der Überblick über die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Wirt­
schaft soll zeigen, daß keine der Wissenschaften für sich in Anspruch 
nehmen kann, das vollständige Schaubild einer gesunden Wirtschaft bieten 
zu können. Alle haben etwas zu sagen, aber eben nur über ein Stück der 
Problemfülle. Jede hat ihren Aspekt, aber keine hat das Ganze. Die 
Forderung der Theoretiker der Wirtschaft, die Ethiker sollten zuerst 
Wirtschaft studieren, bevor sie sich über die Wirtschaft äußern, gilt 
umgekehrt auch den Theoretikern, daß sie zunächst Ethik studieren sollten, 
bevor sie ihr Modell als ethisch gerechtfertigt hinstellen. Unter den heute 
kursierenden wirtschaftsethischen Publikationen aus der Feder von 
Wirtschaftstheoretikern sind deren Titel "Wirtschaftsethik" ein Etiket­
tenschwindel, weil sie effizient mit ethisch verwechseln. Die Geschichte 
beweist, daß nicht die typischen Vertreter der Theorie gute Wirtschaftspoli­
tik gemacht haben, sondern Leute, die für die Gesamtanliegen der 
Gesellschaft eintraten, unter denen sich natürlich auch das Anliegen der 
Produktivitätserhöhung als ein Element befindet. Um das Feld zu erkennen, 
in dem die Wirtschaft steht, befassen wir uns zunächst mit dem Weg zur 
ganzheitlichen Definition der Wirtschaft, die für alle einzelnen Wissen­
schaften gilt, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen. 

I. DIE DEFINITION DER WIRTSCHAFT 

Der Mensch ist, wie schon Aristoteles sagte, ein potentielles, das heißt 
ein bedürftiges Wesen, das seine Vervollkommnung erst noch verwirklichen 
muß durch Einsatz seiner verschiedenen Potenzen. Als leibliches Wesen 
braucht er zur vollmenschlichen Entfaltung materielle Güter. Die Aktivität, 
durch welche der Mensch den Bedarf an materiellen Gütern im Hinblick auf 
seine Vervollkommnung deckt, heißt wirtschaften. Wenngleich im Vorder­
grund dieser Intention der Bedarfsdeckung die Sorge um die rein leibliche 
Existenz steht, so umfaßt die Bedarfsdeckung doch zugleich auch alle jene 
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Güter, die der kulturellen Entwicklung dienen. Schon auf dieser Stufe der 
Überlegungen wird offenbar, daß das Ziel des Wirtschaftens nicht allein in 
der Anhäufung von materiellen Gütern bestehen kann. Wenngleich der 
Mensch im konkret einzelnen Fall sein Ziel frei bestimmt, so ist er doch im 
allgemeinen durch seine Natur auf das Endziel vorbestimmt. Er kann seine 
Vollendung nicht außerhalb seiner Natur suchen. Gewiß "kann" er in seiner 
Freiheit im gegenteiligen Sinn handeln, dann aber verliert er sich auf eine 
Ebene, auf der sein vollmenschliches Glück nicht zu finden ist. 
Wirtschaftliches Handeln ist darum immer nur dann rational, wenn es im 
Sinn der Wesensanlagen des Menschen geschieht. Man kann also allgemein 
die Wirtschaft oder das Wirtschaften definieren als die Gesamtheit jener 
Handlungen, durch die der Mensch die materiellen Güter in Dienst nimmt, 
um seinen Lebens- und Kulturbedarf zu decken. Diese Definition gilt 
allgemein für den Menschen als solchen, ob er nun als Einzelwesen oder als 
Glied einer Gemeinschaft lebt. 

Da nun der Mensch ein soziales Wesen ist, d.h. einerseits von der 
Mithilfe der Mitmenschen zur besseren Bedarfsdeckung abhängt, anderer­
seits zugleich auch die Pflicht hat, seine individuelle Bedarfsdeckung mit 
der der anderen zu koordinieren und selbst auch Leistungen zur allgemeinen 
Bedarfsdeckung zu erbringen, wird seine eigene Bedarfsdeckung zur sozial 
verbundenen Tätigkeit, d.h. zur Kooperation. Die Pflicht zur Kooperation ist 
begründet in der Tatsache, daß es nur eine einzige Güterwelt gibt, die der 
Menschheit insgesamt zur Verfügung steht. Die Wirtschaft wird so zur 
Sozialwirtschaft, d.h. zur kooperativen Indienstnahme der materiellen Güter 
zur Deckung des Lebens- und Kulturbedarfs aller. Diese Definition sagt 
noch nichts über die Organisationsform der Sozialwirtschaft, ob kommu­
nistisch oder privatrechtlich. Immerhin enthält sie die Andeutung, daß die 
Sozialwirtschaft ein gemeinsames Ziel aller zur Voraussetzung hat, wie 
immer man dieses Ziel bezeichnen mag: als Gemeinwohl, als Volkswohl­
fahrt oder als Gemeininteresse. 

Da die Menschheit, der die materielle Güterwelt zu dienen hat, zeitlich 
unbegrenzt ist, obliegt jeder Wirtschaftsgemeinschaft die Pflicht, mit der 
Güterwelt sparsam umzugehen. Die Wirtschaftswissenschaft hatte bislang 
zwischen "knappen" und "nicht knappen" Gütern unterschieden, wobei Luft 
und Wasser als nicht knappe Güter bezeichnet und darum aus der wirt­
schaftlichen Betrachtung ausgegrenzt wurden. Ein Irrtum, dessen Folgen 
wir heute deutlich verspüren. Alle Güter sind im Hinblick auf den nicht zu 
definierenden, unendlichen Bedarf der gesamten Menschheit knapp. Die 
wirtschaftenden Menschen müssen also zielgerecht rational ihre Bedarfs­
deckung besorgen unter Vermeidung jeglicher Ausnützung von Ressourcen, 
die der Zweckbestimmung der gesamten Güterwelt widerspräche. Da die 
Wirtschaftswissenschaft sich stets im Hinblick auf die zeitlich gegebenen 
Bedürfnisse artikuliert, betrachtet sie notwendigerweise stets die Knappheit 
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jener Güter, um die sich die Menschen zur Bedarfsdeckung gerade 
bemühen. Sie muß darum das Gewicht auf die Beachtung der Knappheit 
jener Güter legen, die nachgefragt werden. In diesem Sinnn kann man die 
Wirtschaft definieren als den Gesamtbereich der Dispositionen und 
Handlungen der Menschen zu ihrer Versorgung mit knappen Gütern. Etwas 
erweitert definiert dann P. A. Samuelson die Volkswirtschaftslehre als "die 
Analyse der Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Mitglieder, wie 
knappe Produktionsmittel mit alternativer Verwendbarkeit - sei es mit oder 
ohne die Hilfe des Geldes - für die Produktion verschiedener Güter 
verwendet werden und wie diese Güter für den gegenwärtigen und künftigen 
Konsum der einzelnen Individuen und Gesellschaftsgruppen aufgeteilt 
werden. Sie analysiert Kosten und Nutzen, die mit einer Verbesserung des 
Systems der Verwendung der Produktionsmittel verbunden sind".1 

Da die Wirtschaft wesentlich der Befarfsdeckung dient, ist ein erwirt­
schaftetes Gut soviel wert, wie es zum vollmenschlichen Wohlergehen aller 
beizutragen vermag, es mag an Arbeitsaufwand und Verzicht soviel gekostet 
haben wie immer. Der Wert darf nicht mit dem Preis verwechselt werden. 
Der eigentliche Wert ist der Gebrauchswert in dem besagten, umspannenden 
Sinn. Der gesellschaftlich bestimmte Gebrauchswert steht auch im 
Hintergrund der Marxschen Wertlehre, obwohl Marx den Gebrauchswert in 
einem anderen Sinn verwirft, wovon hier nicht weiter die Rede sein kann. 

Die Definition der Sozialwirtschaft und überhaupt der Wirtschaft, auch 
einer einzelnen, als Tätigkeit im Hinblick auf die Bedarfsdeckung im 
weitesten Sinn, darf nicht in dem Sinn verstanden werden, als handle es sich 
um die rationale Produktion von Gütern zugunsten einzig der wirtschaftlich 
Tätigen. Die produktive Tätigkeit des Menschen, und zwar jedes Menschen 
befindet sich stets im Zusammenhang mit der gesamten Menschheit aller 
Zeiten. Der Begriff des Lebens- und Kulturbedarfs, der in der Definition der 
Wirtschaft steht, ist darum immer im Kontext der Menschheit zu sehen. Die 
wirtschaftliche Tätigkeit jeder Generation ist im vorhinein begrenzt durch 
den Kulturbedarf der späteren Generationen. Zum Kulturbedarf gehört auch 
ein geordnetes Gesellschaftsleben, in das alle integriert werden müssen, so 
daß alle im Leistungsganzen mittätig sein können (Vollbeschäftigung). 

In der hier formulierten Definition steht nichts von Freiheit des Kon­
sums, des Erwerbsstrebens usw. Die Definition geht einzig vom Ziel des 
Wirtschaftens aus, der notwendigen allseitigen und gemeinsamen Versor­
gung aller Gesellschaftsglieder im Hinblick auf ihren Bedarf zur Erlangung 
menschlicher Vollendung, d.h. des Gemeinwohls. Natürlich gehört die Frei­
heit zum Wesen des Menschen. Als wesentlich wertbezogen steht sie 
ebenfalls als Wert im Gesamt der menschlichen Vollkommenheit und ist 
somit auch in der Zielbestimmung der Wirtschaft zu berücksichtigen. Damit 

Volkswirtschaftslehre, K61n 1955, Bd.l, 21. 
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ist aber noch nichts über den Wirtschaftsprozeß gesagt, ob dieser von der 
freien Disposition in Konsum und Produktion ausgehen müsse. Diese Frage 
erledigt sich erst in der Diskussion über die Wirtschaftssysteme. Von der 
Marktwirtschaft aus definiert Joh. Messner den Wirtschaftszweck: "Der 
Sozialzweck der Wirtschaft besteht in dem Vollmaß von allseitigem, 
allgemeinem Wohl, das bei einem damit vereinbaren Höchstmaß von 
Freiheit des Erwerbsstrebens mit den einer Volkswirtschaft verfügbaren 
Naturgütern und Arbeitskräften erreichbar ist".2 Messner glaubt, daß seine 
Definition sich mit der von Adolf Weber3 treffe: "Das Ziel der Volks­
wirtschaft soll sein nachhaltige Sicherung und Steigerung des realen 
Arbeitseinkommens unter Wahrung der Freiheit und Würde des schaffenden 
Menschen". Doch können in dieser Definition Freiheit und Würde ganz 
allgemein verstanden werden, ohne daß man an Freiheit des Erwerbsstre­
bens denkt. Es ist klar, daß wirtschaftliches Handeln als menschliches 
Handeln immer irgendwie frei sein muß. Die Freiheit kann aber nie absolut 
sein. Sie ist immer in irgendeiner Weise normiert. Ob wirtschaftliches 
Handeln wesentlich so frei sein müsse, daß es, wie in der Marktwirtschaft, 
auch freies Erwerbsstreben besagt, das nur durch das Konkurrenzprinzip 
begrenzt ist, dürfte fraglich sein. In einer Notsituation (Kriegswirtschaft) 
gibt es kein freies Erwerbsstreben. Die oberste Definition des 
Wirtschaftszweckes sollte möglichst von den je nach Wirtschaftssystem 
typischen Elementen des Wirtschaftsprozesses abstrahieren. 

II. DIE VERSCHIEDENEN BETRACHTUNGSWEISEN 
DER SOZIAL WIRTSCHAFT 

Wir sprechen im folgenden nur noch von der kooperativen, d.h. der 
Sozialwirtschaft. Erst in der Kooperation aktuiert sich das soziale Element 
des Menschen. Damit sollen keineswegs jene Normen außer Kurs gesetzt 
werden, die für den individuellen Menschen (in unserem Fall der einsam 
lebende Robinson) gelten. Sowohl für den einsam als auch für den in 
Gesellschaft lebenden Menschen gelten die Normen des Menschen als 
solchen.4 In unserer Betrachtung werden diese Normen aber unter ihrem 

2 Das Naturrecht, Siebte, unveränderte Auflage, Berlin 1984, 989. 
3 Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 6. Aufl., Tübingen 1954, VI. 

Es sei hier an die Dreiteilung der Ethik erinnert: 1. Die Personalethik, d.h. die allgemeine Ethik, 2. 
die Individualethik, die sich mit der Mittelordnung im Hinblick auf das vom Individuum bestimmte 
Lebensziel befaßt, 3. die Sozialethik, die den Einzelmenschen als Teil des gesellschaftlichen Ganzen 
begreift. Sowohl für die zweit- wie die drittgenannte Ethik hat die allgemeine Personalethik als ober­
ste Norm zu gelten. Vgl. hierzu: A.F. Utz, Sozialethik, Teil I, Die Prinzipien der Gesellschaftsethik, 
142 ff. 
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besonderen Gesichtspunkt der Konsequenzen für die zwischenmenschlichen 
Beziehungen im wirtschaftlichen Handeln ins Auge gefaßt. 

1. Die reine Theorie der Volkswirtschaftslehre 

Die reine Theorie der Volkswirtschaftslehre will grundsätzlich wertfrei 
sein. Sie geht vom Modell der Marktwirtschaft aus. Sie sieht ihre Aufgabe in 
der Erstellung eines Modells, in dem der Austausch von Produkten eine 
möglichst sparsame und ergiebige Nutzung der Produktionsfaktoren auf­
grund des marktmäßigen Regelmechanismus garantiert. Sie diskutiert nicht 
die Ziele, welche die Wirtschaftspolitik zu wählen hat. Sie leugnet nicht die 
Notwendigkeit von Zwecken, denen die Wirtschaft als Mittel dient. Der 
Vorwurf, die reine Theorie der Volkwirtschaftslehre betrachte die Wirtschaft 
als zielloses Mittel, ist ein Irrtum. Gegen diesen wandte sich auch der 
eminente Vertreter der "Wertfreiheit" der Volkswirtschaftslehre Max Weber. 
"Wenn irgend etwas, dann bedeutet, praktisch angesehen, Wirtschaft 
vorsorgliche Wahl gerade zwischen Zwecken, allerdings: orientiert an der 
Knappheit der Mittel, welche für diese mehrere Zwecke verfügbar oder 
beschaffbar erscheinen".5 Allerdings gehört diese Definition, genau besehen, 
mehr zur politischen Ökonomie als zur klassischen Theorie. 

Die praktische Bedeutung der reinen Theorie der Volkswirtschaftslehre 
dürfte von keinem Ethiker oder Politiker geringgeschätzt werden. Denn 
auch bei einer noch so wertbetonten Zielsetzung sind immer die Folgen ins 
Auge zu fassen, die sich aus einer ethischen oder politischen Bestimmung 
des Wirtschaftszieles für die rein ökonomische Nutzung der Produktions­
faktoren ergeben. Die Begrenzung, die in dem Begriff der "Knappheit" der 
Güter zum Ausdruck kommt, darf schließlich auch einem Ethiker oder 
einem Politiker nicht bedeutungslos erscheinen, weil dahinter die Frage der 
Bedarfsdeckung aufweite Sicht steht. 

Über die Frage, ob die reine, klassische Theorie der Volkswirtschafts­
lehre nicht trotz ihrer Wertneutralität bestimmte Wertprämissen setzt oder 
Wertunterstellungen macht, ist viel gestritten worden. Die Vertreter der 
politischen Ökonomie sehen in dem von den Klassikern unterstellten 
wirtschaftenden Menschen ein Monstrum, das überhaupt keine moralischen 
Qualitäten hat, also gar nicht Mensch ist, so daß es sinnlos ist, dieses 
sonderbare Wesen für eine seriöse Analyse zugrundezulegen. In der Tat 
unterstellen die Klassiker einen rein wirtschaftlich denkenden Menschen, 
den homo oeconomicus, der, wie der Klassiker A Marshall hervorhebt, "bar 
jedes ethischen Einflusses, behutsam und energisch auf Geldgewinn aus ist 

Wirtschaft und Gesellschaft, 1921, 32. 
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und zwar rein mechanisch und egoistisch".6 Vom ethischen Gesichtspunkt 
aus ist der homo oeconomicus, in die Wirklichkeit übertragen, ein moralisch 
verdrehter Mensch, weil er die natürliche Zielvorgabe seines Daseins 
übersieht. 

Obwohl der homo oeconomicus ein unwirklicher Mensch ist, so wird 
doch durch seine Darstellung ein Verhalten des Menschen in den Brenn­
punkt gerückt, das für den in der Marktwirtschaft wirtschaftenden Men­
schen typisch ist: sein Gewinnstreben. Es ist daher trotz aller Irrealität des 
homo oeconomicus legitim und nützlich, den sozialwirtschaftlichen Ablauf 
speziell unter dem Gesichtswinkel des homo oeconomicus zu untersuchen, 
d.h. sich zu fragen, wie der wirtschaftliche Prozeß verlaufen würde, wenn 
alle nach dem Motiv des Gewinns handeln würden. Dies ist keine so eitle 
Frage wie etwa die spielerische Untersuchung, wie die Gesellschaft wohl 
aussähe, wenn alle Menschen auf vier Beinen laufen würden. Natürlich muß 
sich der Klassiker der Volkswirtschaftslehre bewußt bleiben, daß seine 
idealtypische Untersuchung spieltheoretischer Natur ist, er darum keine 
alleingültigen Ratschläge für die konkrete Wirtschaftspolitik geben kann. 
Immerhin sind seine Überlegungen auch im Hinblick auf eine wirtschafts­
politische Entscheidung in Erwägung zu ziehen. Handelt es sich beim 
Gewinnstreben doch um eine Grundbefindlichkeit tatsächlichen menschli­
chen Verhaltens im Hinblick auf die Nutzung der materiellen Güter. Man 
mag es bedauern, daß der Mensch vorzüglich vom Eigenwohl motiviert ist 
und das Gemeinwohl nur von diesem Motiv her anstrebt. Man hat aber doch 
mit diesem beinahe zur Natur gewordenen Eigeninteresse zu rechnen. Der 
Ethiker weiß gut, daß man oft nicht das Optimum, sondern das minus bonum 
wählen muß, um wenigstens etwas Gutes zu erreichen, dies gerade im 
wirtschaftlichen Bereich. Das Streben nach dem Eigenwohl ist an sich 
natürlich. Es muß nur in irgendeiner Weise in das Gemeinwohlinteresse 
integriert werden. 

Bei aller Rechtfertigung der pointierten Betrachtung des Gewinnmotivs 
im wirtschaftlichen Handeln bleibt aber das Resultat einer solchen Unter­
suchung unwirklich. Denn tatsächlich vermischt sich das Gewinnstreben mit 
vielen anderen Motiven des Handelns, vor allem, worauf Schumpeter Wert 
legte, mit dem Drang zur unternehmerischen Leistung. Die Verallgemei­
nerung des reinen Gewinnstrebens ist ebenso wenig zulässig, wie man, um 
in grobem Vergleich zu sprechen, etwa die Neigung zur Übervorteilung des 
Nächsten verallgemeinern darf. 

"...'economic man', vvho is under no ethical iniluences and who pursues pecuniary gain warily and 
energetically, but mechanically and selfishly." A. Marshall, Principles of Economics, 5. ed. 1907, 
Preface to the First Edition 1890. Gegen diese These vgl. Fr. Vito, Introduzione alla economia poli-
tica, II. Aufl. 1952. 
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2. Die Politische Ökonomie 

Bis vor einiger Zeit kannte die theoretische Nationalökonomie die 
politischen und soziologischen Zusammenhänge nicht, vor allem verzichtete 
sie auf die Verwendung expliziter Werturteile. Die Politische Ökonomie faßt 
nun auch Werturteile ins Auge und untersucht den Zusammenhang der 
wirtschaftlichen Entscheidungen mit politischen und soziologischen Fakto­
ren. Sie konzentriert sich mehr auf die gesamtheitlichen Zusammenhänge 
als auf Einzelaspekte. Der Staat mit seiner Verfassung und seinen Ent­
scheidungen ist mit in die Betrachtung einbezogen. Er wird also nicht mehr 
wie in der klassischen reinen Theorie der Wirtschaft nur als Setzer von 
Daten betrachtet, die der Wirtschaft aufgetragen werden. Der Datenkranz 
gehört nun zur wissenschaftlichen Betrachtung der Ökonomie. Seine 
Einwirkungen auf die rationale Nutzung der vorhandenen Produktions­
faktoren werden untersucht. Die Politische Ökonomie bewahrt so die Politi­
ker vor überzogenen Forderungen an die Wirtschaft. In philosophischer 
Begründung gibt sie leicht Anlaß, Detailfragen zu übersehen. 

Die Politische Ökonomie kann sich auf zwei verschiedene Begründungen 
stützen, eine philosophische und eine empirische. 

Die philosophische hat Karl Marx eingeleitet. Unter der Annahme, daß 
es kein Privateigentum geben darf, auch nicht von privaten Gruppen wie 
Genossenschaften, Unternehmensselbstverwaltungen usw., bleibt als Eigen­
tümer nur der Staat, d.h. die staatlich organisierte Gesellschaft. Die 
Wirtschaft ist dann nur ein Teil der gesellschaftlichen Kooperation. Sie hat 
dem gemeinsamen Ziel der Gesamtgesellschaft zu dienen. Die Bestimmung 
von Ziel und Mittel ist darum eine politische Angelegenheit. Ökonomie 
kann es nur als Politische Ökonomie geben. Natürlich muß auch eine derart 
organisierte Wirtschaft mit dem Faktum fertig werden, daß die Produktions­
faktoren, Boden, Kapital und Arbeitskraft, begrenzt sind. Der Einsatz dieser 
Faktoren geschieht nach einer einheitlichen Norm, nämlich der durch die 
zentrale staatliche Behörde definierten gesamtheitlichen Wohlfahrt. Die 
Wirtschaft kann sich darum nicht aufblähen, indem sie einzig die 
wirtschaftlich rationalste Ausbeute der Produktionsfaktoren ins Auge faßt. 
Die Bedürfnisse und auch die Leistungsanforderungen werden an dem 
jeweils gegebenen Wirtschaftspotential orientiert. An sich eine ideale 
Konzeption, die aber vor der schwierigen Frage steht, wie die Menschen in 
einer solchen, über die personal bestimmten Bedürfnisse hinwegschreiten­
den Wirtschaftsorganisation motiviert werden können, das Kapital nicht zu 
verschwenden und die persönliche Leistung im Sinn des kollektiven 
Wohlergehens zu erbringen. 
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Die empirisch begründete Politische Ökonomie nimmt im Gegensatz zu 
jeder philosophischen Überlegung die Tatsache zur Kenntnis, daß die 
Wirtschaftspolitik nirgendwo dem in der reinen Theorie erarbeiteten 
Konzept folgt, noch folgen kann, daß vielmehr soziologische und politische 
Sachverhalte eine bedeutende Rolle spielen. Zur Erklärung dieser neuen 
wirtschaftswissenschaftlichen Sicht sei auf die Frage hingewiesen, vor die 
sich ein Agrarreformer gestellt sieht. Es mag in der Aufteilung von 
Latifundien in landwirtschaftliche Einzelbetriebe wirtschaftlich rational 
sein, auch die Wohnungen und Stallungen jeweils auf dem einzelnen Gut 
einzurichten, um lange Zuwege zu den Grundstücken zu vermeiden. Man 
hat dies in Spanien versucht, hatte aber nur Mißerfolg, weil der Spanier 
nicht isoliert leben will. Soll man nun, wie manche Vertreter der klassischen 
Nationalökonomie gemeint haben, die soziologischen Bedingungen zugun­
sten der erhöhten Produktivität oder Rentabilität zu verändern suchen oder, 
unter Berücksichtigung der soziologischen Gegebenheiten, sich mit jener 
wirtschaftlichen Rentabilität abfinden, die bei Dorfsiedlungen noch möglich 
ist? Die empirisch vorgehende Politische Ökonomie will, entgegen der 
philosophisch begründeten, auf diese Frage eine Antwort geben. Sie 
untersucht die Alternativen, d.h. sie errechnet die Vor- und Nachteile, die 
sich aus den verschiedenen Alternativen ergeben. Die Entscheidung fällt 
dann der Politiker. 

Die Politische Ökonomie, soweit sie sich streng an die empirische 
Grundlage hält, will also keine Anweisungen geben. Insofern ist sie 
wertneutral wie die reine Wirtschaftstheorie. Sie zieht aber die vielfältig 
möglichen Ziele und damit auch die Werte in ihre wirtschaftliche Berech­
nung ein, allerdings immer hypothetisch: wenn ..., dann ... In einer äußerst 
detaillierten Weise untersucht sie z.B. bei der Zielsetzung der individuellen 
Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit, des sozialen Friedens oder der sozialen 
Stabilität, der Sicherheit usw. die sich ergebenden Folgen hinsichtlich der 
Effizienz der Produktion und der Pare/o-Öptimalität. Die Politische Ökono­
mie will aber diesen Parameter der Beurteilung einer Wirtschaftsordnung 
(nach Effizienz und Pare/o-Optimalität) nicht als absolut geltend betrach­
ten. Denn die wirtschaftliche Effizienz kann nur aufgrund eines Werturteils 
als Ziel der Wirtschaftsordnung festgesetzt werden. Das gleiche gilt 
bezüglich der Parefo-Optimalität: es soll durch Besserstellung eines einzel­
nen kein anderes Wirtschaftssubjekt schlechter gestellt werden. Dieses 
Prinzip ist, ethisch betrachtet, zweifelhaft. Denn die Besserstellung des 
einen kann, ohne daß der Status quo des anderen verschlechtert wird, die 
distributive Gerechtigkeit verletzen, ganz abgesehen von dem Moment des 
Neides, der bei dem nicht Bessergestellten entstehen kann. John Rawls1 hat 
darum die Besserstellung eines einzelnen an die Bedingung geknüpft, daß 

A Theory of Justice, 1971, dtsch: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M 1987. 
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die anderen in entsprechender Weise von dieser Besserstellung ebenfalls 
profitieren. Die Politische Ökonomie weiß um den Wertstreit, wie er im 
praktischen Wirtschaftsleben geführt wird. Gerade deshalb bemüht sie sich 
um die Aufstellung von Alternativen. Um ihrer empirischen Grundeinstel­
lung treu zu bleiben, erwählt sie jeweils hypothetisch eine der vielen 
Wertentscheidungen und untersucht die wirtschaftlichen Folgen. Schwierig 
wird die Untersuchung dann, wenn nicht mehr nur eine einzige Zielvorgabe 
(z.B. Freiheit oder Gerechtigkeit), sondern ein ganzes Bündel von zugleich 
zu verwirklichenden Zielen hypothetisch angenommen werden muß: Friede 
und Gerechtigkeit und Freiheit und Sicherheit usw. Hier entfernt sich die 
Politische Ökonomie ziemlich weit von der wirtschaftspolitischen Brauch­
barkeit, weil in der politischen Wirklichkeit immer ein bestimmter Zieltrend 
vorliegt. Eine praktisch brauchbare Politische Ökonomie muß sich darum zu 
bestimmten Werten bekennen, d.h. sie muß einen philosophischen Vorspann 
haben, vom dem sie ausgeht, wenngleich sie dadurch nur jene anzusprechen 
vermag, die dieses Wertbekenntnis als vernünftig annehmen.8 Die empi­
rische Politische Ökonomie wird dadurch nicht zur Wirtschaftsethik, denn 
sie verfolgt ihre Untersuchung stets mit dem Blick auf die Effizienz einer 
Wirtschaft, die sich bestimmten Vorgaben verschrieben hat. Für den 
Wirtschaftswissenschaftler selbst ist die vom Wertbekenntnis bestimmte 
Zielvorgabe immer noch hypothetisch. Allerdings gibt es auch Vertreter der 
Politischen Ökonomie, die sich im vorhinein für eine von ihnen als 
allgemein vertretbar beurteilte Wertordnung entscheiden. 

Die theoretische Bewältigung der aus den soziologischen und politischen 
Bedingungen stammenden Zielvorgaben im Hinblick auf die Ermittlung der 
Effizienz einer konkreten Wirtschaft hat ohne Zweifel einen hohen Erkennt­
niswert, jedenfalls einen höheren als das Resultat der klassischen reinen 
Theorie, die als Wert einzig die formale Freiheit voraussetzte. Die 
praktische Wirtschaftspolitik verlangt allerdings mehr. Die mathematischen 
Berechnungen der Politischen Ökonomie treffen das konkrete Leben nicht. 
Sie reichen bei weitem nicht aus, das zu umschreiben, was konkret als 
allgemeine Wohlfahrt zu definieren ist. Die soziale Wohlfahrt ist mit einer 
Mehrzahl von Zielvorgaben gefüllt, mit deren Folgen sich die Politische 
Ökonomie zwar auch abgibt, deren Rangordnng aber theoretisch nicht 
bewältigt werden kann, weil sie nur durch ein moralisches Urteil erkannt 
wird. 

° Vgl. hierzu Gerhard Weisser, Wirtschaftspolitik als Wissenschaft, Erkenntniskritische 
Grundlagen der praktischen Nationalökonomie, Stuttgart 1934; Herbert Giersch, Allgemeine 
Wirtschaftspolitik, 1. Bd., Grundlagen, Wiesbaden 1961; Peter Bernholz, Grundlagen der 
Politischen Ökonomie, 3 Bde, Tübingen 1972-1979. 
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3. Die ontologische Betrachtung 

Die ontologische Betrachtung teilt sich in eine empirische und eine 
philosophische. Die em/j/rac/i-ontologische Betrachtung untersucht das 
Verhalten des Menschen im Umgang mit den Gütern im Hinblick auf seine 
Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Sie stellt z.B. fest, daß der einzelne 
zunächst an seine eigene Person denkt, wenngleich er zugleich erkennt, daß 
er ohne Tausch von Gütern, Leistungen und Erkenntnissen nicht an sein 
Ziel kommt. Das solidarische Verhalten ist darum eine Folge des Eigen­
interesses. Um den Tausch zu erleichtern schaffen die Menschen das Geld, 
die Banken usw., gründen Institutionen, z.B. das Wirtschaftsrecht. Im 
Zentrum stehen die Fragen nach der Stellung des Menschen zur Arbeit, 
seine Konsumwahl, sein Leistungsmotiv, sein Umgang mit dem Eigentum, 
mit dem Geld usw. Das alles sind in gewissem Sinn Psychoanalysen 
menschlichen Verhaltens. Die Literatur weist eine Menge von Publikationen 
dieser Art hinsichtlich des wirtschaftlichen Verhaltens auf. 

Die philosophisch-ontoiogiscbe Betrachtung unterscheidet sich von der 
empirisch-ontologischen nur dadurch, daß sie die empirischen Daten noch 
tiefer verfolgt, um festzustellen, welches Verhalten sich als naturhaftes 
erklären läßt. So ist das Verlangen nach Selbstverwirklichung und Selbst­
entfaltung durch eigene Leistung und Initiative in der Potentialität des 
Menschen begründet, das Suchen nach einer umfassenden Rechtsordnung 
wie auch das solidarische Verhalten in der sozialen Natur des Menschen. 
Die einzelnen Verhaltensweisen, die der Empiriker feststellt, wie z.B. der 
Umgang mit Besitz oder Geld, befinden sich bereits auf einem Feld, das zur 
konkreten Welt gehört, das philosophisch nicht mehr oder nur von über­
geordneten Sozialprinzipien aus faßbar ist. Der Philosoph bewegt sich auf 
der Ebene der in sich unabänderlichen Wesenheiten. Er kann aber auf die 
empirisch-ontologischen Feststellungen nicht verzichten, weil diese ihm das 
Material anreichen, aus dem er zum Wesen der Dinge vorzudringen vermag. 
Diese Wesenserkenntnis ist nur durch Abstraktion vom Konkreten zu 
gewinnen.9 Das ist keine idealistische Intuition. Es ist Wirklichkeit, aber 
eben nur als Tiefenschicht, die durch die Empirie nicht mehr erfaßt wird. 
Zur philosophischen Erkenntnis der Sozialnatur des Menschen kann man 
darum nicht bei empirisch feststellbaren Daten verbleiben. Bei Aristoteles 
vermischen sich empirische und philosophische Erkenntnisse derart, daß es 
schwer wird, zu bestimmen, wo man von der Empirie zur Philosophie 

Diese Abstraktion ist eine totale, im Gegensatz zu einer partialen, durch die nur ein konkretes 
Phänomen (z.B. Gewinnstreben, Effizienz) herausgehoben wird im Sinn der von E. Husserl 
beeinflußten "pointierenden Abstraktion", die den Ausführungen von W. Kucken zugrundeliegt. 
Vgl. hierzu das 3. Kapitel: Die wirtschaftliche Rationalitat. 
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übergeht. Gleiches ist übrigens, was den Beweis der Sozialnatur des 
Menschen betrifft, auch bei Thomas von Aquin festzustellen.10 Die 
Unterscheidung ist aber wichtig, weil, wie gesagt, empirische Daten, die 
man als allgemeine Phänomene feststellt, nicht schon das Wesen zum 
Ausdruck bringen. Zum Beispiel ist der Vorrang, den der Mensch allgemein 
dem Eigeninteresse vor dem Gemeinwohl gibt, nicht in der Natur des 
Menschen als solchem begründet. Dieses Phänomen ist, wenngleich 
allgemein feststellbar, empirischer Art. Es tritt erst in einer Gemeinschaft 
auf, in der ohne die Priorität des Eigeninteresses die allen Menschen von 
Natur zukommende persönliche Würde bedroht ist oder bedroht sein kann. 

Aus der Empirie allein kann man noch keine ethischen Normen 
erstellen. Nur die philophisch-ontologische Betrachtung führt direkt zur 
Ethik. Ja, sie ist bereits Ethik, sofern man im Sinn der klassischen Natur­
rechtslehre die Ethik als Wissenschaft von den naturhaften Zwecken des 
Menschen versteht. 

4. Die ethische Betrachtung der Wirtschaft 

Die Zwecke sind durch die menschliche Natur normiert. In den Zwecken 
erkennt man darum zugleich die Norm des Handelns. Mit dem Blick auf 
diese Norm wird die philosophische Betrachtung eine ethische. Die rein 
empirische Feststellung der Motive, die der Mensch zur Norm wirtschaft­
lichen Handelns in einer langen Periode gemacht hat, ist zwar hilfreich für 
die Erkenntnis einer quasi-natürlichen Norm. Sie reicht aber nicht aus zur 
Erfassung der dem Wesen des Menschen entsprechenden Norm. Diese 
Erkenntnis befindet sich auf einem hohen Abstraktionsniveau. Marx hat 
versucht, dieses universal gültige Niveau zu erreichen. Er legte für seinen 
Begriff "Natur" jedoch ein materialistisches Menschenbild zugrunde, das er 
durch Umkehrung des 7/ege/schen Begriffs des objektiven Geistes gewann. 
Dazu brauchte er keine Abstraktion, ebensowenig wie Hegel, für seinen 
Naturbegriff.11 Erst durch Abstraktion von allen individuellen und 
entwicklungsbedingten Sachverhalten gelangt man zu dem, was im 
aristotelisch-thomistischen Sinn der Begriff "Natur" besagt. 

Eine authentisch philosophische Systematik12 wirtschaftlichen Handelns 
geht von der Zweckrichtung der menschlichen Natur als solcher aus und 
untersucht erst in zweiter Linie jene Motivationen, die empirisch als 

Vgl. hierzu Bernd Kettern, Sozialethik und Gemeinwohl, Sozialwissenschaftliche Schriften 22, 
Berlin 1992, 115 ff. 
1J Vgl. die Schrift von Gustav Wetter, Die Umkehrung Hegels, Köln 1963. 

Die Betonung liegt hier auf Systematik, im Umterschied zum Denkprozeß, mittels dessen man zu 
Universalerkenntnissen kommt. Dieser beginnt natürlich bei den konkreten Phänomenen und dringt 
durch Abstraktion zum Wesen vor. 
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unabänderlich nachweisbar sind, die darum für die konkrete Formulierung 
der Handlungsnorm berücksichtigt werden müssen. Der Ausgangspunkt ist 
demnach die Finalität der personal-sozialen Natur des Menschen. Diese 
Betrachtungsweise scheint sich zwar weit von der Realität zu entfernen, da 
diese immer konkret ist und vor allem der wirtschaftende Mensch sich nicht 
natur-, sondern wunschgemäß verhält. Dennoch darf man die in der 
abstrakten Natur begründete Finalität nicht als unreal bezeichnen. Sie hat 
immer als Orientierungsnorm zu gelten, um die über kurz oder lang zu 
erwartenden Folgen einer Fehlentscheidung zu vermeiden. 

Die Einbeziehung der natürlichen Finalität in die Betrachtung wirt­
schaftlichen Handelns, durch die sich zugleich ethische Normen ergeben, 
kann durch die Transzendentalphilosophie Kants nicht nachvollzogen 
werden, weil für diese die gesamte Handlungsordnung als moralische einzig 
durch die Freiheit bestimmt ist, so daß die Wirtschaftsordnung immer nur 
als Ordnung der freien, d.h. Willkürhandlungen begriffen werden kann. In 
naturrechtlicher, nämlich aristotelisch-thomistischer Sicht, kann die Freiheit 
nur als Qualität der natura humana verstanden werden. Sie ist darum ihrer 
Natur nach final an diese gebunden und in der Folge durch diese 
verpflichtet. 

Die neokantianische Ethik, die nicht von absoluten, vorgegebenen 
materialen Normen ausgeht, untersucht lediglich die Bedingungen einer 
ethisch verantworteten Annahme der Forderungen, die die ökonomische 
Rationalität in einer sozialen Welt voller Externalitäten (sozialer und 
ökologischer Kosten des Wirtschaftens) stellt. Sie wendet ihren Blick 
zunächst auf die ökonomisch-rationale Wirklichkeit und fragt dann nach der 
Möglichkeit der persönlich verantworteten Akzeptanz durch die Gesell­
schaftsglieder. Kein Zweifel, daß auf diesem Weg eine real gültige 
wirtschaftliche Ordnung ermittelt wird, die auch ethisch legitimiert sein 
kann. Nur erhebt sich hier die Frage, ob diese Ordnung dem wahren Bild 
des Menschen entspricht, also auch sachlich, d.h. inhaltlich ethisch 
legitimiert ist. Denn ihre ethische Legitimation erhält sie aus neokantiani-
scher Sicht nur durch die Freiheit der Entscheidung. Auch gemäß der 
naturrechtlichen Normenlogik darf man selbstverständlich die Frage der 
faktischen gesellschaftlichen Akzeptanz nicht übersehen. Aber ihr 
Denkprozeß folgt dem Aufbau der Zwecke, beginnend beim letzten Ziel der 
Wirtschaft bis zur konkreten, von der ökonomischen Rationalität im 
Einklang mit der obersten ethischen Norm zu erstellenden Lösung des 
anstehenden wirtschaftlichen Problems. Gemäß naturrechtlichem Denken 
kann man nicht einfach von der Akzeptanz eines wirtschaftspolitischen 
Vorschlages ausgehen, wie immer diese Akzeptanz in der individual-
ethischen Motivation der Mehrzahl der Gesellschaftsglieder begründet sein 
mag. Die Akzeptanz muß sachlich entsprechend dem Aufbau der Normen 
legitimiert sein. Ein typisches Beispiel für dieses Vorgehen ist die Lehre 
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vom Privateigentum. Die private Eigentumsordnung ist nichts anderes als 
das Instrument, das Leistungsinteresse aller Gesellschaftsglieder zu stimu­
lieren, um auf diese Weise die möglichst wirtschaftliche Verwirklichung der 
allgemeinen Wohlfahrt, d.h. des absolut geltenden Gemeinwohlimperativs, 
zu erreichen. 

Sofern man die moralische Handlung nicht einzig als Handlung aus 
Freiheit versteht, sondern auch die materiale Seite der Handlung, ihr Objekt, 
als konstitutiv für die Moralität betrachtet, ist jede wirtschaftliche Handlung 
der Akzeptanz oder dem Verdikt durch die Ethik unterstellt, insofern sie die 
Erreichung des Zieles des Menschen, seine Vervollkommnung, fördert oder 
hemmt. Da alle menschlichen Handlungen naturnotwendig, bewußt oder 
unbewußt, einem letzten Ziel dienen, sind sie ebenso naturnotwendig durch 
die natura humana positiv oder negativ normiert. Die wirtschaftlichen 
Handlungen können sich dieser Naturnotwendigkeit nicht entziehen. Jede 
Wirtschaftsordnung ist also ethisch qualifiziert durch ihren Bezug zu den in 
der Natur des Menschen enthaltenen Nonnen oder, wie J. Messner 13 sich 
ausdrückt, durch die existentiellen Zwecke des Menschen, wobei man 
allerdings hinzufügen muß, daß die existentiellen Zwecke durch die Natur 
normiert sind. 

Die hauptsächlichen natürlichen Normen, die im menschlichen Zusam­
menleben zu gelten haben, sind in dem von der UNO aufgestellten Katalog 
der Menschenrechte formuliert. Philosophisch betrachtet, handelt es sich 
dabei in erster Linie nicht um Rechte des einzelnen, sondern um die Pflicht 
der Gesamtheit, für die Verwirklichung der Grundrechte aller die ent­
sprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Da die Gesellschaft nicht nur aus 
Trägem von subjektiven Rechten, sondern ebenfalls und zuvor aus Trägem 
von Pflichten besteht, muß die Wirtschaft auch auf diese Rücksicht nehmen, 
indem sie ihre Erfüllung nicht nur nicht stört, sondern auch positiv stützt. 
Zu denken ist z.B. an die von der Gesellschafsethik an die Wirtschaftspolitik 
gerichtete Forderung, in der Organisation der Wirtschaft die grundlegende 
Bedeutung der Familie zu berücksichtigen. 

Die Normen wirtschaftlichen Handelns, von denen die naturrechtlich 
orientierte Ethik spricht, sind aber nicht im Sinn eines rein moralischen 
Solls aufzufassen, sie sind nämlich zugleich mit einer beachtlichen 
Sanktionsgewalt ausgerüstet. Die westlichen Verteidiger der Marktwirt­
schaft weisen in ihrer Kritik der Planwirtschaft stets darauf hin, daß die 
Mißachtung der Freiheit in Konsum und Produktion naturnotwendig den 
Weg in die gesellschaftliche Armut ebnet. Was bei der Freiheit offenbar ist, 
gilt ebenso von den anderen Werten, die dem wirtschaftlichen Handeln 
vorgeordnet sind. Die Mißkennung der humanen Seite der Arbeit führt zur 
Lähmung der Arbeitskraft, die Außerachtlassung der Familie zum Nieder-

Das Naturrecht, 982 und passim. 
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gang der Gesellschafts- und in der Folge der Wirtschaftsmoral bis zur 
Korruption, die rücksichtslose Ausbeutung der ökologischen Lebens­
bedingungen zu wirtschaftlich destruktiven Folgen, von denen wir bislang 
nur einen geringen Bruchteil kennen. Marx ist darin Recht zu geben, daß 
widersprüchliches, d.h. der natura humana widersprechendes Handeln zum 
Ruin führt. Er hat sich nur darin getäuscht, daß er erstens, wie schon gesagt, 
das falsche Menschenbild zugrundelegte und zweitens Widersprüche zu 
erkennen glaubte, wo faktisch keine bestanden (z.B. Widerspruch des 
Gewinnstrebens zur Wirtschaftsordnung).14 

Da der Mensch in allen Handlungen den Bezug zum Endzweck nicht 
umgehen kann, weil seine Handlung notwendigerweise der menschlichen 
Natur konform oder nicht konform ist, kann eine realistische Definition der 
Wirtschaft von dieser ethischen Vorgabe nicht absehen. 

5. Die verschiedenen Ebenen wirtschaftsethischer Reflexion 

Die erste Ebene 

Die Wirtschaftsethik hat, wie überhaupt die Sozialethik, eine eigene 
Logik. Sie beginnt mit den obersten, allgemeinen und noch sehr abstrakten 
Normen jeglichen Wirtschaftens. Man könnte diese erste Betrachtungsweise 
mit der Wertlehre vergleichen, müßte aber den Begriff "Wert" im Unter­
schied zu seiner Bedeutung in der reinen Wertlehre im Sinn des letzten 
Zweckes wirtschaftlichen Handelns verstehen. Es handelt sich, wie bereits 
erwähnt, um die durch die Natur des Menschen vorgegebenen Normen. 
Präzis ist diese oberste Etappe der Wirtschaftsethik als Metaphysik der 
Wirtschaft zu bezeichnen, Metaphysik hier im aristotelischen Sinn 
verstanden, d.h. in Hinsicht auf die allgemeinen Zwecke, die der konkreten, 
empirischen Ausgestaltung der menschlichen Natur vorgelagert sind. Man 
nimmt noch keine Kenntnis von der konkreten Befindlichkeit der menschli­
chen Natur, also nicht von den etwaigen Mängeln, welche die menschliche 
Natur konkret aufweist. Auf dieser Ebene befindet sich der Imperativ, daß 
das Gemeinwohl vor dem Eigenwohl steht. Daß es sich hierbei nicht nur um 
einen Imperativ, ein Soll oder gar eine Utopie handelt, wie ein Großteil der 
Wirtschaftswissenschaftler meint, sondern um einen anthropologischen 
Befund, wurde bereits besprochen. 

Daß dieser Imperativ selbst in der konkreten Wirtschaftsgesellschaft als 
real gültig angenommen wird, zeigt die Auseinandersetzung zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, in der beide Parteien ihre 
individuellen Interessen mit dem Hinweis, daß sie dem Gemeinwohl 

V&.A.F. Utz, Die marxistische Wirtschaftsphilosophie, Bonn 1982, 124-131. 
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entsprechen, rechtfertigen. In allen heutigen Rechtsverfassungen wird dem 
Staat das Recht zugesprochen, Privateigentümer (wenngleich gegen 
Entschädigung) zu enteignen, wo das Gemeinwohl es erfordert. Dabei sind 
alle Beteiligten der Werteinsicht nicht verschlossen, daß die Forderung des 
Gemeinwohls in der Realität begründet, also rational ist. 

Gemäß der Vertragstheorie wird die allen übergeordnete Norm nur 
gewonnen aufgrund eines von allen annehmbaren Regelmechanismus, wie 
ähnlich in der Hobbesschea Konzeption des Staates die Bürger aufgrund der 
von allen gewünschten Friedensordnung ihre individuellen Freiheitsrechte 
so weit dem Staat übertragen, als es für den gewünschten Frieden in der 
Gesellschaft nötig ist. Diese spitzfindig ausgedachte individualistische 
Lösung ist aber außerstande, die materiale Seite des Gemeinwohls, nämlich 
das Wohlergehen aller zu berücksichtigen. 

Die zweite Ebene 

Auf der zweiten Ebene der Wirtschaftsethik wird zur Kenntnis 
genommen, welches die tatsächlichen Neigungen und Verhaltensweisen des 
Menschen im Umgang mit den zur Wirtschaft gehörenden Gütern sind. Auf 
diese Weise kommt man zur Erkenntnis, wie die wirtschaftliche Handlungs­
ordnung auszusehen hat, um wenigstens annähernd die obersten Normen 
sozialer Gerechtigkeit zu verwirklichen. Auf dieser Ebene kommt die Frage 
zur Sprache, welches Organisationsprinzip der wirtschaftlichen Planung 
notwendig ist im Hinblick auf das natürliche oder quasi-natürliche 
Verhalten15 der Gesellschaftsglieder im Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen mit Blick auf die allgemeine Wohlfahrt. Auf dieser Stufe 
befindet sich die Rechtfertigung und die Bedeutung des Privateigentums. 
Das Resultat dieser Überlegungen ist die sozialgerechte Wirtschaftsordnung, 
bzw. das sozialgerechte Wirtschaftssystem. 

Die dritte Ebene 

Erst nach Klärung dieser Fragen können Einzelprobleme angegangen 
werden wie z.B. die Stellung des Arbeiters und des Kapitalbesitzers in der 
Wirtschaft (einschließlich die Frage der Tarifautonomie), die gerechte 
Preisbildung, das Geld- und Kreditwesen usw. Alle diese Einzelfragen 
stellen sich je nach Organisation des Wirtschaftsprozesses, d.h. je nach 
Wirtschaftsordnung oder Wirtschaftssystem, in verschiedener Weise. 

Der Begriff des natürlichen oder quasi-natürlichen Verhaltens wird im Kapitel über das 
Privateigentums erklärt. Es kann sich bei der Bestimmung des Wirtschaftssystems nicht um die 
Launen einer konkreten Gesellschaft handeln. 



30 1. Kap.: Die Wissenschaft von der Wirtschaft 

Die beinahe unzähligen Veröffentlichungen über die Unternehmens­
ethik, in der englisch-amerikanischen Welt als business ethics bezeichnet, 
gehören zu dieser dritten Kategorie ethischer Untersuchung. Wer diese 
Etappen nicht beachtet, verlangt vom Unternehmer ein ethisches Verhalten, 
das seine Funktion beeinträchtigen könnte. Der Unternehmer in einer 
Marktwirtschaft ist nicht verantwortlich für die Fehler, die in der Organi­
sation des Wirtschaftssystems gemacht worden sind. Der Politiker muß die 
sozialen Rahmenbedingungen der Konkurrenzwirtschaft schaffen. Man 
kann darum den Unternehmer nicht anklagen, wenn er im Rahmen der 
bestehenden Rechtsordnung erstrangig auf den Gewinn bedacht ist. 
Allerdings müßte das Wirtschaftsrecht so gestaltet sein, daß das Gewinn­
streben des einzelnen Managers nicht in Widerspruch zu den obersten 
Normen des Wirtschaftens kommen kann. 

Diese verschiedenen Normenebenen müssen aus ethikwissenschaftlicher 
Logik auseinandergehalten werden, weil man sonst die Argumente, mit 
denen man die Norm irgendeines wirtschaftlichen Verhaltens begründet, 
nicht lokalisieren könnte. Johannes Messner hat in seiner bis anhin 
unerreichten systematischen Darstellung der Wirtschaftsethik16 die beiden 
erstgenannten Normenebenen gemischt, so daß es oft schwer ist, das 
spezifisch Ethische zu entdecken. Die eigentlich ethische Begründung eines 
menschlichen Verhaltens hat im Rückblick auf die Normen der ersten Ebene 
zu geschehen. Die zweite Ebene ermittelt eigentlich keine Normen, sondern 
nur Instrumente der Normverwirklichung. Die normative Kraft erhalten sie 
durch ihre Funktion in der Realisierung der ersten Normen. 

Hält man diese beiden Ebenen nicht klar auseinander, würde man z.B. 
die Marktwirtschaft im Sinn eines absoluten Imperativs verstehen, dann 
müßte man auch für jede Hauswirtschaft das Prinzip der Tauschgerechtig­
keit zugrundelegen. Die Marktwirtschaft ist erstens die Wirtschaftsordnung 
einer Großgesellschaft, und zweitens fußt sie auf der Tatsache, daß keine 
staatliche Autorität in der Lage ist, das Leistungspotential und den Lei­
stungswillen der Gesellschaftsglieder abzuschätzen. Unter diesem Betracht 
ist sie die "natürliche" Wirtschaftsordnung, natürlich, weil sie der konkreten 
Verhaltensweise des Menschen entspricht. 

Das Wort "natürlich" hat aber, wie schon gesagt, noch einen anderen, 
tieferen Sinn: natürlich, dieses Mal nicht mehr dem konkreten Verhalten 
des Menschen entsprechend, sondern der metaphysisch verstandenen Natur 
des Menschen. Wenn J. Messner von der natürlichen Neigung zur Reali­
sierung des Eigeninteresses spricht, dann nimmt er an, daß das Eigen­
interesse aus sich, also metaphysisch begründet sei. Was die katholische 
Soziallehre betrifft, so hat diese das Eigeninteresse im Sinn einer obersten 

Das Naturrecht. 979-1280. 
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ethischen Norm erst im 19. Jahrhundert durch Luigi Taparelli in Abhängig­
keit vom Rationalismus Christian Wolffs in ihr Sozialdenken aufgenommen. 
Immerhin hatte Taparelli den alten Begriff des Gemeinwohls - allerdings 
ethisch unlogisch - beibehalten.17 

Deutlich kommt dieser Begriffswechsel bei Messner, der mit Sympathie 
Taparelli folgt, zum Vorschein. Wenn er18 erklärt, der Mensch habe ein 
"Recht, zu sagen, was er wünscht und wie er bedient sein will", dann ist 
kaum mehr etwas von der Pflicht zu hören, die eigenen Wünsche nach dem 
Gemeinwohl zu regulieren. Im Grund hat der Mensch nur das Recht auf die 
Erfüllung jener Bedürfnisse, die den im sozialen Kontext von der Natur 
bestimmten Zwecken entsprechen, d.h. jenen Nonnen, die der ersten, der 
metaphysischen Ebene zugehören. Das gleiche gilt von der "spezifischen 
Unternehmerfunktion", neue Bedürfnisse zu wecken19 im Hinblick darauf, 
daß der einzelne Mensch eine unendliche Zahl von latenten Bedürfnissen 
habe. Und wenn J. Messner 20 sagt, "der Mensch folgt einem natürlichen 
Trieb, wenn er Einkommen oder Mehreinkommen zu erwerben sucht durch 
Angebot von Gütern und Dienstleistungen im sozialwirtschaftlichen 
Tauschverkehr", dann fragt man auch hier, von welchem Trieb nun die Rede 
ist. Man kann doch kaum den Trieb nach Mehreinkommen zu den im 
absoluten Sinn verstandenen natürlichen Neigungen rechnen. Für J. 
Messner ist das Recht auf Privateigentum entsprechend seinem Verständnis 
der Menschenrechte der obersten Normenebene zuzuordnen. Daraus ergibt 
sich von selbst die Marktwirtschaft als gewissermaßen das kategorisch 
geforderte Wirtschaftssystem. J. Messner betont zwar ausdrücklich21, daß er 
die Metaphysik der Wirtschaft in seiner Systematik verarbeitet habe. Das 
stimmt ohne Zweifel. Nur erkennt man die Normenlogik bei dieser 
Vermischung der Argumentationsebenen nicht mehr. Deutlich tritt diese 
Vermischung schließlich in seiner bereits zitierten Definition des 
Sozialzweckes der Wirtschaft zutage, der in dem Vollmaß von allseitigem, 
allgemeinem Wohl bestehe, das bei einem damit vereinbaren Höchstmaß 
von Freiheit des Erwerbsstrebens mit den einer Volkswirtschaft verfügbaren 
Naturgütern und Arbeitskräften eneichbar ist.22 Die Definition ist als 
perfekt zu bezeichnen, sofern man das Resultat des ethisch logischen 
Nachweises vorwegnimmt, daß die Marktwirtschaft die einzige Wirtschafts­
ordnung ist, die im Hinblick auf die konkreten Neigungen des Menschen 
noch den absoluten Nonnen entsprechen kann, d.h. sofern man im vorhinein 
von der Marktwirtschaft ausgeht und dann die Rückbeziehung zu der 

17 
Siehe Näheres im 6. Kapitel: Das Privateigentum. 

18Naturrecht,999. 
1 9 Naturrecht, 1005. 
2 0 Naturrecht, 1004. 
2 1 Naturrecht, 982, Fußn. 1. 
2 2 Naturrecht, 989. 
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obersten Norm sucht, also die Metaphysik der Wirtschaft in die Darstellung 
der Marktwirtschaft im nachhinein einbezieht. Das war auch die eigentliche 
Absicht Messners, um dem Leser die Metaphysik verständlich zu machen. 
Die Verwirklichung dieser Absicht ist Messner in so ausgezeichneter Weise 
wie keinem anderen Wirtschaftsethiker gelungen. In einer ethisch 
systematischen Darstellung müßte man allerdings, wie dargestellt, mit der 
Metaphysik der Wirtschaft beginnen, allerdings mit dem Risiko, daß der 
Nationalökonom schon zu Beginn der Lesung abschaltet, weil ihm die 
Metaphysik als Wortspielerei erscheint. 

6. Die theologische Wirtschaftsethik 

Die Wirtschaftsethik stellt dem Menschenbild entsprechende Normen 
zur Wertbeurteilung tatsächlicher wirtschaftlicher Ordnungen und Zustände 
auf und gibt mit diesen Normen zugleich Hinweise auf die Gestaltung einer 
humanen Wirtschaft. Jede Religion enthält nun als Lehre von Gott zugleich 
auch eine Lehre vom Menschen, von seinen aus der Gotteslehre sich 
ergebenden Zielen des Handelns. Da Gott das umfassende und letzte Ziel des 
Menschen ist, wird notwendigerweise der gesamte Handlungsbereich des 
Menschen von diesem Ziel mitangesprochen. Die wirtschaftlichen Hand­
lungen können sich darum in einem religiös eingestellten Menschen dem 
vom Glauben bestimmten Menschenbild nicht entziehen. Dieses vom 
Glauben bestimmte Menschenbild gehört dann zu den vorgegebenen Daten 
wirtschaftlichen Handelns und wirtschaftlicher Organisation. Daher wird 
der Wirtschaftstheoretiker, dem es in seiner Betrachtungsweise einzig auf 
die Überwindung der Knappheit, d.h. einen möglichst geringen Einsatz von 
Produktionsfaktoren (natürliche Ressourcen, Arbeit und Kapital) im 
Hinblick auf die quantitativ größte und qualitativ beste Güterproduktion 
ankommt, in einer von einer bestimmten Glaubensüberzeugung beherrsch­
ten Gesellschaft in der praktischen Wirtschaftspolitik unter Umständen mit 
empfindlichen Abstrichen in seinem theoretischen Konzept rechnen 
müssen.23 

In einer pluralistischen Gesellschaft, die einen wertneutralen Staat 
voraussetzt, müßte man, so scheint es, annehmen dürfen, daß die Glaubens­
überzeugungen auf die Wirtschaftspolitik keinen Einfluß ausüben sollten. 
Wie dargestellt, impliziert aber selbst die Wirtschaftstheorie, die sich 
bemüht, rein sachlich die Mittel-Ziel-Relation unter dem Gesichtspunkt des 
Wirtschaftsprinzips zu betrachten, wenigstens hypothetisch irgendwelche 
Wertprämissen. Wenn sie die Wirtschaftlichkeit der Planwirtschaft unter­
sucht, muß sie mindestens voraussetzen, daß die Glieder der Wirtschafts-

Vgl. 3. Kapitel: Die wirtschaftliche Rationalität. 
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gesellschaft sich dem Kommando der Planbehörde fugen. Nähme sie dies 
nicht an, dann erübrigte sich die theoretische Erörterung über die Zentral-
verwaltungswirtschaft. Und in der wirtschaftstheoretischen Behandlung der 
Marktwirtschaft wird die Freiheit des Menschen und dazu noch das 
Eigeninteresse als Motor wirtschaftlichen Handelns unterstellt. 

Das Thema "Religion und Wirtschaft" oder "Wirtschaft und Religion" 
wurde vielfach, allerdings in teilweise sehr populärer Art, diskutiert. Von 
der Religion aus (Religion und Wirtschaft) stellt sich das Problem anders als 
von der Wirtschaft aus (Wirtschaft und Religion). Beide Arten der 
Fragestellung sind ergiebig nur zu behandeln, wenn man weiß, von welcher 
Religion und von welcher Wirtschaftsordnung man spricht: Ist die Religion, 
von der man spricht, geeignet, rationale Überlegungen in ihr Glaubens­
verständnis aufzunehmen? Und sind die Vertreter der Wirtschaftsordnung, 
die sie für die richtige halten, froh um die Hilfe der Glaubensüberzeugung in 
der theoretischen Bewältigung der Fragen und der praktischen Verwirkli­
chung der Anliegen, die in der betreffenden Wirtschaftsordnung anstehen? 
Würde man den gesamten Fragenkomplex abstrakt ganz allgemein behan­
deln, etwa in der Fragestellung, was jegliche Religion als Überzeugung einer 
Berufung von Gott über jegliche Wirtschaftsordnung sagen oder ihr bringen 
könne, dann käme man einzig zur Frage: inwieweit greift das überzeitliche 
Denken der Religion in die Wirtschaft theoretisch und praktisch ein und 
wieweit dient sie positiv als Korrektiv der Wirtschaft?24 In dieser Breite 
kann hier das Thema nicht behandelt werden. Am Schluß der Darstellung 
der evangelischen und der katholischen Theologie der Wirtschaft sollen 
einige Überlegungen dazu geboten werden. 

In der westlichen Welt ist in den theologisch orientierten Wirtschafts­
ethiken natürlich nicht die Rede von der mohammedanischen Glaubens­
überzeugung, vielmehr wird das christliche Gottes- und Menschenbild zum 
Ausgangspunkt der Bewertung einer Wirtschaftsordnung als "gerecht" oder 
"ungerecht" genommen. Bei aller Übereinstimmung in der Anthropologie, 
also im Menschenbild, wird aber der Einfluß des christlichen Glaubens­
bekenntnisses sowohl auf die theoretische Behandlung der Wirtschaft als 
auch auf die wirtschaftspolitischen Entscheidungen ganz verschieden 
interpretiert vonseiten der evangelischen und der katholischen Theologie. 
Der wesentliche Grund hierfür ist die verschiedene Auffassung des 
Verhältnisses von Glaube und Vernunft. Streng genommen, handelt es sich 
um den je verschiedenen Begriff der Vernunft.25 Gemäß der katholischen 

Vgl. hierzu: Peter Koslowski, Ethik und Religion als Korrektiv der Wirtschaft, in: Jahrbuch des 
Forschungsinstituts fllr Philosophie Hannover 1992/1993, Hildesheim 1993, 216-235. 

Hierin ist Martin Honecker Recht zu geben (Theologische Wirtschaftsethik aus evangelischer 
Perspektive, in: Gesellschaftspolitische Kommentare, 33. Jg., Bonn 1992,185). Jedoch wird von der 
evangelischen Theologie die Vernunft aufgrund ihres Glaubensverständnisses anders definiert als 
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Auffassung behält die Vernunft auch nach dem Sündenfall die natürliche 
Kapazität, Sachbereiche zu erkennen, wie sie nicht nur de facto sind, 
sondern auch nach des Schöpfers Intention sein sollten. Damit wird aber 
nicht geleugnet, daß die Vernunft in ihrer Aktualisierung - namentlich in 
moralischen Fragen - auch von der geschichtlich gewordenen menschlichen 
Umwelt beeinflußt sein kann. Die evangelische Theologie besteht einzig auf 
dieser geschichtlichen Sicht. Aber nach katholischer Auffassung bleibt die 
Vernunft in ihrer eigentlichen Kapazität erhalten, dies auch in Hinsicht auf 
die Vernunfterkenntnis der Existenz Gottes, während nach evangelischer 
Auffassung gilt: "Vor Gott ist die Vernunft ohnmächtig".26 

Da die evangelische Theologie kein Lehramt kennt, kann ich nur einige 
typische Formen evangelischer Wirtschaftsethik darstellen, aus denen die 
gemeinsamen Grundzüge zu ermitteln sind. Hierbei dürfen nicht nur 
evangelische Fachtheologen, sondern müssen entsprechend dem evangeli­
schen Glaubensverständnis auch evangelische Laien, die sich aus 
evangelischem Glaubensverständnis zu wirtschaftlichen Fragen geäußert 
haben, zu Wort kommen.27 Für die katholische Wirtschaftsethik halte ich 
mich in der Analyse an die offiziellen Verlautbarungen der Päpste. Eine 
Darstellung einzelner Theologen lohnt sich aus dem Grunde nicht, weil sich 
die Theologen, die sich noch an das kirchliche Lehramt halten, nur durch 
gewisse Unterschiede in der Interpretation der kirchlichen Verlautbarungen 
unterscheiden und die andern, die wesentliche Abstriche an der Kompetenz 
des kirchlichen Lehramtes hinsichtlich der natürlichen Ethik machen, ein 
unlogisches Gemisch von evangelischer und katholischer Erkenntnislehre 
präsentieren. 

von der katholischen Theologie. Es kommt also doch auf den Unterschied der Ansichten bezüglich 
Glaube und Vernunft an. 
2 6 Martin Honecker, a.a.O., 186. 

Außer den hier zu besprechenden Autoren wären noch mehrere zu nennen, wie z.B. Fr. 
Karrenberg, H. Man, L. Ragaz. E. Brunner, D. Bonhoeffer, Kl. Lefringhausen, Yorick Spiegel. 
Es ist oft schwer zu entscheiden, wo ein evangelischer Wirtschaftspolitiker von seiner 
Glaubensüberzeugung inspiriert ist. Bei dem Agrarwissenschaftler C. v. Dietze ist dies wohl noch 
gut feststellbar, schon schwieriger bei Fr. Böhm, W. Eucken, Adolf Lampe u.a. 
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a) Die evangelisch-theologische Wirtschaftsethik 

Gerhard Weisser** 

Alle Vertreter der evangelisch-theologischen Wirtschaftsethik sind der 
Auffassung, daß wertneutrales Wirtschaftsdenken nicht das anzubieten 
vermag, was eine humane Wirtschaft ausmacht. Darum aber muß es dem 
Wirtschaftsethiker gehen. Wie aber das Humane finden, durch das der 
Wirtschaftsprozeß erst gerecht wird? Gerhard Weisser, der in entscheiden­
dem Maß die Entwicklung der protestantischen Wirtschaftsethik beeinflußt 
hat, ist der Auffassung, daß man keinen Wertkonsens in der Gesellschaft 
philosophisch begründen könne. Er meint, Werte begründen zu wollen, 
hieße, einen regressus in infinitum zu beginnen. Wie sollte man beweisen, 
daß es allgemeine Werterkenntnisse gebe, die für alle Zukunft gelten? Die 
Allgemeingültigkeit für alle Menschen bestehe für das Wahrnehmungs- und 
Denkvermögen entweder unmittelbar ohne Begründung oder sie bestehe 
nicht. Man solle sich frei machen von dem Versuch, Letztes unserer 
Erkenntnis begründen zu wollen. Der verantwortungsbewußte Mensch 
müsse seine Wertprämissen bekennen. 

Für den christlichen Theologen steht außer Zweifel, daß er mit seiner 
Glaubensüberzeugung der Mitwelt etwas zu sagen hat, und zwar auch 
hinsichtlich der weltlichen Ordnung, sofern diese von Wertvorstellungen 
beeinflußbar ist. Und dies gilt bestimmt bezüglich der Frage nach einer 
humanen, menschengerechten Wirtschaftsordnung. Doch ist diese Erkennt­
nis auch rational, also auch ohne Theologie zugänglich. 

Arthur Rieh 

Um das Menschengerechte zu finden, beginnt der evangelische Theologe 
nicht bei einem als natürliche Ordnung Gottes begriffenen Naturrecht, wie 
dies in der katholischen Soziallehre der Fall ist. Zwar würden, erklärt 
Arthur Rieh, natürlicherweise alle Menschen in der Forderung nach einer 
menschengerechten Ordnung übereinstimmen. Doch müsse dieser Begriff 
mit einem Inhalt gefüllt werden. Und dazu diene nicht das Naturrecht, 
sondern der Glaube. Hierin sind sich alle evangelischen Theologen einig. 
Wie der Weg bis in die Bewältigung konkreter sozial- und wirtschaftsethi­
scher Fragen verläuft, wird unterschiedlich beantwortet. Manche Autoren 
überspringen alle logischen Etappen christlicher Wertentwicklung und 

28 
Gerhard Weisser: Beiträge zur Gesellschaftspolitik. Ausgewählt und herausgegeben von S. 

Katterle, W. Mudra, L.F. Neumann, Göttingen 1978. G. Weisser allerdings wird von manchen 
evangelischen Theologen einfach dem Freiheitlichen Sozialismus zugeordnet, ohne Anspruch, als 
Repräsentant der evangelischen Wirtschaftsethik zu gelten. 
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richten unvermittelt ihre in der Bibel begründeten Forderungen an die 
konkrete Wirklichkeit, so vor allem Buhmann und Logstrup.29 Um den 
systematischen Aufbau evangelisch-theologischer Argumentation hat sich A. 
Rieh bemüht.30 Die Humanität, auf die es dem evangelischen Theologen 
ankommt, ist, wie Rieh ausführt, eine Humanität des Glaubens, und zwar 
des Glaubens an das Kommen des Reiches Gottes in diese Welt, das seinen 
Grund im schon geschehenen und noch geschehenden Heilsereignis Jesus 
Christus hat. Die Humanität des Glaubens wird erweitert durch die 
Humanität der Hoffnung und des Vertrauens, daß trotz der Absurdität 
menschlichen Geschehens das Heil über die Heillosigkeiten siegen wird. 
Dieser Gedanke war das Herzstück des religiösen Sozialismus des Schwei­
zers Leonhard Ragaz. Diese Hoffnung verweist den Menschen auf die Liebe, 
die über uns allen waltet. Die Liebe ist das dritte und höchste Existential 
christlicher Humanität. So läßt sich die Humanität in christlicher Perspek­
tive existentiell bestimmen als Humanität aus Glauben, Hoffnung und Liebe. 

Wie man leicht sieht, will der evangelische Sozialethiker nicht irgend­
welche überzeitlichen gesellschaftlichen Strukturprinzipien entwerfen, wie 
dies in der naturrechtlichen Konzeption der Fall ist. Vielmehr geht es ihm 
um letzte Grundverhaltensweisen aller in der Gesellschaft lebenden Men­
schen, wie sie im Neuen Testament formuliert worden sind. Dadurch ist der 
Sozialethiker der Aufgabe enthoben, die Rationalität von bestimmten Ord­
nungen nachzuweisen, in der Voraussetzung, daß alle Menschen, wenn sie 
rational denken, zum gleichen Ergebnis kommen müßten. Unter Verzicht 
auf solche gedanklichen Konstrukte appelliert der evangelische Theologe an 
in jeder existentiellen Situation gültige moralische Einstellungen, von denen 
aus existentiell gültige, wenngleich nicht zeitüberdauernde, menschen­
gerechte Lösungen der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung gefunden 
werden können. Der Weg führt also in die konkrete Wirklichkeit, wie dies 
Glaube, Hoffnung und Liebe eigen ist. 

Bei Rieh sucht nun der Glaube auf einer weiteren Etappe nach Kriterien, 
die rational, also auch außerhalb des christlichen Glaubens, diskutiert 
werden können, die aber dennoch ihr wesentliches Gepräge von der 
christlichen Heilserwartung erhalten. Dem Christen stehen, wie A. Rieh 
ausführt, Grundkriterien zu Verfügung, die sich aus der Begegnung von 
Glaube, Hoffnung und Liebe mit der konkreten Wirklichkeit ergeben. Rieh 
nennt als Beispiel solcher Grundkriterien: die kritische Distanz, die den auf 

29 
Vgl. S. Kotierte: Sozialwissenschaft und Sozialethik, Logische und theoretische Probleme 

praktischer Sozialwissenschaften, besonders christlicher Soziallehren, Göttingen 1972. 
Besonders: Christliche Existenz in der industriellen Welt, Eine Einführung in die sozialethischen 

Grundfragen der industriellen Arbeitswelt, Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage, 
Zürich/Stuttgart 1964; übersichtlich zusammengefaßt in dem Aufsatz von A. Rieh: Sozialethische 
Kriterien und die Maximen humaner Gesellschansgestaltung, in: Christliche Wirtschaftspolitik vor 
neuen Aufgaben, Festgabe für Arthur Rieh zum siebzigsten Geburtstag, Zürich 1980, 17-37. 
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die Wiederkunft Christi Hoffenden auf die Vorläufigkeit aller sozialen 
Entscheidungen hinweist und ihn vor utopischen Gesellschaftsentwürfen 
bewahrt. Damit ist zugleich die Überzeugung gegeben, daß im konkret 
Bestehenden nie eine letzte Lösung zu finden ist (Kriterium der Relativität). 
Die vollständige Verneinung dessen, was nun einmal ist, die in die 
gewaltmäßige Revolution einmündet, ist damit ausgeschlossen. In diese 
Relativität werden auch Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, freiheitlicher 
Sozialismus, Völkerbund usw. eingebunden. Von besonderer Bedeutung ist 
das weitere Kriterium, das sich aus den vorgehenden ergibt: die vorsichtige 
Abwägung im Hinblick auf das Ganze zur Vermeidung aller Extreme (mit 
dem nicht leicht zu verstehenden Ausdruck der "Relationalität" bezeichnet), 
schließlich die Kriterien des Dialoges und der Partizipation. Rieh hat später 
in seiner "Wirtschaftsethik"31 diese Kriterien neu formuliert: Geschöpflich-
keit, kritische Distanz, relative Rezeption, Relationalität, Mitmenschlich­
keit, Mitgeschöpflichkeit, Partizipation. 

Alle diese Kriterien sind immer noch im Bereich der Verhaltensfor­
derungen angesiedelt. Es erhebt sich nun die Frage, wie die reale Welt 
aussieht, die mit Hilfe dieser Normen geordnet werden muß. Wie sieht z.B. 
ein Wirtschaftssystem aus, das mit Hilfe dieser theologischen Sozialethik 
beschrieben werden soll. Hier betritt die theologische Sozialethik 
empirischen Boden. Bei ihrer ganz im Dienst von Werten stehenden 
Konzeption muß sie sich mit bereits gemachten und eventuell noch zu 
erwartenden Erfahrungen befassen. Auf dieser Ebene des sozialethischen 
Normendenkens erarbeitet Rieh gewisse "Maximen". Der Theologe könne 
sich nicht in abstrakter Betrachtung für die Planwirtschaft oder die 
Marktwirtschaft aussprechen. Er müsse feststellen, wie es konkret dem 
arbeitenden Menschen in der einen oder anderen Ordnung ergehe. In einer 
Gesellschaft, in der es in erster Linie darauf ankomme, die Grundbe­
dürfnisse zu befriedigen, müsse man die Produktion auf das Vordringlichste 
ausrichten. Marktwirtschaft im eigentlichen Sinn sei nur in einer 
hochentwickelten Industriegesellschaft angezeigt zur Sicherung der 
Feineinstellung der Preise. Rieh spricht sich daher zugunsten einer 
planmodifizierten Marktwirtschaft aus. Interessant ist in diesem Zusam­
menhang die Ansicht, das Marktsystem sei ebenso wenig an kapitalistische 
Eigentumsverhältnisse gebunden, wie andererseits eine sozialistische 
Ordnung sich nicht mit dem System der Zentralverwaltungswirtschaft 
verbinden müsse. Das sind rein sachliche, der Erfahrung zugehörige 
Aussagen. Dessen ist sich Rieh durchaus bewußt. Die Maximen sollen keine 
reinen Wertimperative sein, sie sind bereits der konkreten Wirklichkeit 
inkorporierte Wertorientierungen. Damit unterscheidet sich Rieh von der 
Auffassung, wie sie etwa von H.-D. Wendland und Moltmann vertreten wird, 

Bd. 1, Grundlagen in theologischer Perspektive, 3. Aufl., Gütersloh 1987. 
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die sich auf eine rein theologische Begründung sozialethischer Überle­
gungen festlegen und auf Prinzipienbildung verzichten. In der konkreten 
Analyse von gesellschaftlichen Tatbeständen kommen aber alle in der 
typisch theologischen Wertsicht überein. Die folgende Aussage von Rieh 
befindet sich ganz auf dieser Ebene: "Karl Marx' bleibendes Verdienst liegt 
in der kühnen Denunziation des menschentötenden Antlitzes der kapi­
talistischen Welt oder, theologisch gewendet, in der Erkenntnis der 
gesellschaftlichen Sünde in concreto."32 

Die von Rieh aufgestellten Maximen könnten an die naturrechtlichen 
Ordnungsprinzipien erinnern. Auch das Naturrecht spricht vom Recht auf 
Partizipation auf allen Ebenen. Ob diese Partizipation einzig aufgrund der 
menschenwürdigen Arbeit notwendigerweise auch die Unternehmens­
entscheidung betreffen müsse, wie es Rieh und mit ihm sozusagen alle 
evangelischen Theologen meinen, bleibt in der naturrechtlichen Analyse 
zweifelhaft. Rieh verlangt allerdings für die Handhabung der Maximen 
genaue sachliche Analysen im Hinblick auf alle wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen. Aber diese Folgen müssen ebenfalls wieder einem 
Bewertungsurteil unterworfen werden. Und hier kommt es wiederum darauf 
an, nach welchen Normen diese Bewertung erfolgt. Im gegebenen Fall der 
unternehmerischen Mitbestimmung könnte dies die grundsätzliche Relati­
vierung der privaten Eigentumsordnung bedeuten, in einer Weise, daß wir 
unter Umständen einer völligen Wirtschaftsdemokratie entgegengehen. Rieh 
setzt sich entgegen dem von ihm aufgestellten Kriterium der Relativität in 
geradezu kategorischer Weise für die Mitbestimmung auf Unterneh­
mensebene ein33, während wir noch nicht voraussehen können, wie eine 
Wirtschaft funktioniert, in der das Instrument der Mitbestimmung univer-
salisiert worden ist. Offenbar befinden sich die "Maximen" merklich stark 
im Sog abstrakt theologischer Wertvorstellungen. 

Siegfried Katterle 

Siegfried Katterle versucht einen Weg vom Glauben zur sozialethischen 
Wirklichkeit, der nicht so nahe an naturrechtsähnlichen Überlegungen 
vorbeiführt, wie dies durch die "Maximen" von A. Rieh geschieht. Katterle 
ist wie alle evangelischen Sozialethiker der Ansicht, daß alle Erkenntnisse 
in der Handlungsordnung von rational nicht faßbaren Werturteilen 
abhängen. Er sucht aber einen der Demokratie entsprechenden Weg der 
rationalen Verarbeitung der verschiedenen Wertorientierungen. Hierfür setzt 
er nicht wie Rieh Maximen ein, sondern übernimmt das Dialogverfahren im 

3 2 A. Rieh, Orient und Occident, in: Nie wieder Krieg (Zürich) 14. Jg., Nr. 10, Okt. 1936, S. 52. 
Mitbestimmung in der Industrie, Probleme - Modelle - kritische Beurteilung, Eine sozialethische 

Orientierung, Zürich 1973. 
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Sinn der Lehre R. Poppers von der "Offenen Gesellschaft". Gegenüber Rieh 
stellt Katterle die Frage, ob mit dem eschatologischen Glauben nicht 
Irrtümer des historischen Jesus in seiner Reich-Gottes-Erwartung und 
Irrtümer der unter dem Eindruck der Parusieverzögerung entstandenen 
neutestamentlichen Theologie festgehalten werden. Damit würde eine 
metaphysische Konzeption gegen jedes kritische (nicht nur empirische) 
Argument als unaufgebbare Glaubensaussage abgeschirmt.34 

Ob im eschatologischen Glauben des historischen Jesus und in den 
Parusieerwartungen der neutestamentlischen Theologie irgendwelche Irrtü­
mer entstanden oder nicht, spielt für die Beurteilung der Systematik Ricks 
eigentlich keine Rolle. Rieh relativiert in seinen sogenannten "Kriterien" die 
Parusieerwartung so sehr, daß sie im Grunde nichts anderes besagt als die 
Warnung vor endgültigen und unabänderlichen Optionen. Auch ein Nicht­
Christ kann eine solche Mahnung, sich der Vorläufigkeit aller menschlichen 
Entscheidungen bewußt zu bleiben, rational verarbeiten. 

Was an der Systematik sozialethischer Logik, wie sie Rieh bietet, und 
was überhaupt an der evangelischen Sozialethik im allgemeinen einer 
kritischen Beurteilung unterworfen werden müßte, ist die Annahme, daß die 
Christen zur Lösung sozialer Fragen biblische, einzig vom Offenbarungs­
glauben aus verstehbare Aussagen zum Ausgangspunkt nehmen müssen. 
Man wird darauf erwidern, ob man sich den moralischen Denkprozeß des 
Christen anders vorstellen könne. Ein Christ könne eben als Christ nur von 
den Fundamenten christlichen Glaubens aus denken. Dieser Einwand ist so 
lange richtig, als man der Auffassung ist, daß ganz allgemein auf der 
Grundlage der Vernunft kein Wertkonsens möglich ist und es für den 
Christen im besonderen keine natürlichen Handlungsnormen gibt, die 
rational, also auch ohne Glauben erfaßbar sind. Auf irgendeiner Etappe des 
sozialethischen Denkens muß aber auch der evangelische Sozialethiker seine 
Wertvorstellungen rational verarbeiten. Kann dies nun nur auf einem rein 
methodologischen Weg im Anschluß an Poppers Methodologie geschehen, 
wie Katterle vorschlägt? Die Maximen Ricks sind so formulierbar, daß sie 
sich wie natürliche Erkenntnisse ausgeben. Auf der Basis der Maximen 
versucht Rieh, wie dargestellt wurde, den Dialog mit Nicht-Christen 
möglich zu machen. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß der 
evangelische Sozialethiker doch mit der erkenntnistheoretischen Supposi-
tion arbeitet, daß alle Menschen irgendwie gleich vernünftig seien. Dies gilt 
selbst für die methodologische Normenverarbeitung, zu der Katterle steht. 
Denn die Poppersche Methodologie würde widersinnig, wenn dahinter nicht 
der Gedanke an den menschlichen Fortschritt stände, der dadurch erzeugt 

S. Katterle: Die Kooperation von Sozialwissenschaft und Sozialethik auf der Grundlage einer 
kritischen Philosophie, in: Christliche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Festgabe f. Arthur 
Rieh, hrsg. von Theodor Strotan, Zürich 1980, 125-142. 


